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Fehlleitende Leitlinien, mangelnde Au�lärung und 
unterlassene Hilfe beim Reduzieren und Absetzen 
von Antidepressiva und Neuroleptika – eine  
unzureichende Umsetzung von Menschenrechten

Einleitung

Seit 1990 sind in Deutschland die au-

ßerhalb von Kliniken auf Kosten der 

Gesetzlichen Krankenversicherung ver-

ordneten Tagesdosen von Antidepressiva 

um 800 Prozent und von Neuroleptika 

um 200 Prozent stetig angestiegen. Da-

bei sind diese Substanzen weit weniger 

wirksam, als früher angenommen wur-

de. Zudem haben sie erhebliche uner-

wünschte Wirkungen. Angesichts des 

Missverhältnisses zwischen Verordnung 

und Wirksamkeit wurden die »Nationale 

Versorgungsleitlinie Unipolare Depres-

sion« (2022) und die »S3-Leitlinie Schizo-

phrenie« (2019) der DGPPN untersucht 

und die dortigen Empfehlungen zum Re-

duzieren und Absetzen von Psychophar-

maka mit denjenigen der Leitlinien vom 

National Institute for Health and Care 

Excellence (NICE) aus Großbritannien 

verglichen. Zudem wurden Pilotprojekte 

in Griechenland und der Schweiz darge-

stellt und diskutiert, in denen Menschen 

ihre Psychopharmaka therapeutisch be-

gleitet reduzieren und absetzen können, 

und menschenrechtliche Aspekte des 

Rechts aufs Absetzen herausgearbeitet.

Es wird deutlich, dass neben fehlenden 

Leitlinien, Handreichungen und Ausbil-

dungen zum fachgerechten Reduzieren 

und Absetzen von Psychopharmaka auch 

Wissen zur Unterscheidung zwischen  

Absetz- bzw. Entzugsproblemen und ei-

nem echten Wiederauftreten von typi-

schen Symptomen und damit zu psycho-

pharmakaassoziierten Krisenfällen fehlt. 

Zusammen mit kaum vorhandener mul-

tiprofessioneller Vernetzung, zu wenig 

aufsuchenden und im häuslichen Umfeld 

unterstützenden Hometreatment-Teams, 

fehlender Anerkennung als einer Form 
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von Medikamentenabhängigkeit und feh-

lender Abrechenbarkeit ärztlicher Leistun-

gen zum fachgerechten Reduzieren von 

Psychopharmaka kann seitens des Fach-

gebietes von unterlassener Hilfeleistung 

ausgegangen werden. Damit wird eine 

Einbuße an Lebensqualität bei Betro�enen 

und ihren Angehörigen hingenommen, 

verbunden mit erheblichen volkswirt-

schaftlichen Schäden durch Überverord-

nung und zu lange Verabreichung von Psy-

chopharmaka, was zu unselbstständigem 

Leben, verhinderter Teilnahme am Leben, 

Arbeitslosigkeit und Frühberentung füh-

ren kann. Dies muss dem Nutzen dieser 

Medikamente gegenübergestellt werden.

Reduzieren und Absetzen von 
Psychopharmaka: Anspruch und 
Wirklichkeit am Beispiel  
medizinischer Leitlinien

Das Thema Reduzieren und Absetzen von 

Psychopharmaka, welches den Präferen-

zen vieler Menschen in psychiatrischer 

Behandlung entspricht und immer wieder 

gewünscht wird, erfährt insbesondere in 

deutschen Leitlinien der Fachgesellschaft 

eine stiefmütterliche Behandlung. Um 

hier einen Überblick zu bekommen und 

die Empfehlungen zur Psychopharmaka-

Reduktion in deutschen psychiatrischen 

evidenzbasierten Leitlinien mit denjeni-

gen anderer internationaler Leitlinien zu 

vergleichen, wurden die entsprechenden 

Texte, Statements und Empfehlungen der 

britischen Schizophrenie- und Depres-

sions-Leitlinien des National Center für  

Clinical Health and Excellence (NICE) 

denjenigen der Schizophrenie-Leitlinie 

und der Nationalen Versorgungsleitlinie  

Depression gegenübergestellt.

In der Schizophrenie-Leitlinie der  

DGPPN aus dem Jahr 2019 wird gefordert, 

die minimal wirksame Dosis an Neuro-

leptika zu verschreiben, die aber in den 

Dosisbereichen nicht Null sei. Es existiert 

ein Abschnitt zur Dosisreduktion und 

der Verweis auf die Studie von Wunde-

rink aus den Niederlanden, die Hinweise  
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ergab, dass erstmals erkrankte Patienten, 

bei denen der Versuch einer schrittweisen 

Dosisreduktion unternommen wurde, im 

Langzeitverlauf öfter eine soziale Recovery 

erreichen als Patienten, bei denen ein sol-

cher Versuch nicht unternommen wurde. 

Aufgrund der »methodischen Schwächen« 

dieser Studie (deren Ergebnisse nun aller-

dings nach Verfassen der Leitlinie in einer 

größeren Studie repliziert wurden), wurde 

empfohlen, die kontinuierliche Gabe von 

Psychopharmaka zu bevorzugen und ins-

besondere zur »Förderung von Adhärenz« 

Reduktionsversuche auf Wunsch des Pa-

tienten zuzulassen. Die Dosisreduktions-

schritte sollten in sechs- bis zwölfwöchi-

gen Abständen erfolgen. Das Fazit lautet, 

besser nicht zu reduzieren; wenn es der 

Patient aber nun einmal möchte, dann  

begleitet und in kleinen Schritten.

In der Nationalen Versorgungsleitlinie 

Depression ist ein kritisches Bewusstsein 

der begrenzten Evidenz für Antidepressi-

va vorhanden. Es gibt ein eigenes Kapitel 

zum Reduzieren und Absetzen, aber kein 

eigenes zu unerwünschten Wirkungen 

beim Absetzen. Es wird darauf hingewie-

sen, dass der Patient über mögliche Ab-

setzsymptome aufgeklärt werden muss. 

Eine separate Patientenbroschüre wurde 

entwickelt, was nach Meinung der Schul-

psychiatrie beim Reduzieren und Abset-

zen beachtet werden sollte. Erfahrungen 

und Erkenntnisse von absetzerfahrenen 

Betro�enen wurden nicht aufgegri�en.

Die britische NICE-Leitlinie zu Schi-

zophrenie hat ein eigenes Kapitel für 

Menschen, die sich entscheiden, keine 

Neuroleptika einzunehmen; hier werden 

Alternativen, vor allem Psychotherapie 

empfohlen. Auch die britische Leitlinie zu 

Depressionen ist o�en für Reduktionsstra-

tegien und hat klare Empfehlungen bei 

Absetzproblemen. Sie räumt ein, dass die-

se auch schwer sein können.

Da in den deutschen Leitlinien aus-

führliche Texte und Bewertungen von 

unerwünschten Wirkungen, zur Häufig-

keit und zum Umgang mit Entzugs- und 

Reboundproblematik, ebenso wie Emp-

fehlungen zur Reduktion und zum Abset-

zen von Antidepressiva und Neuroleptika 

(Antipsychotika) und zu Behandlungs- 

alternativen fehlen, werden die Betro�e-

nen damit einem erhöhten und vermeid-

baren Gefahrenrisiko durch unbegleitete, 

eigenständige, unreflektierte und oft ab-

rupte Absetzversuche ausgesetzt.

Stefan Weinmann

Rebounde�ekte erkennen und 
Patientinnen und Patienten beim 
Ausschleichen von Psychopharmaka 
ambulant unterstützen

Viele Menschen, die dauerhaft (hoch- 

dosiert) Psychopharmaka einnehmen, 

erleben einen Residualzustand. Dieser 

Zustand kann durch einen behutsamen 

Reduktionsprozess, der bestenfalls im 

häuslichen Umfeld stattfindet, aufgelöst 

werden. Da sich die ambulante psychia- 

trische Pflege dort bewegt, ist sie dazu 

prädestiniert, eine führende Rolle bei 

der Begleitung eines allfälligen Redukti-

onsprozesses nach dem Klinikaustritt zu 

übernehmen. Aufgrund der Beratungs-

kompetenz bezüglich der Psychophar-

maka könnte sie die individuellen Reduk- 

tionspläne erstellen. Traut sich die Pflege 

diese Aufgabe zu?

Die Vorstellung, dass die Einnahme 

von Psychopharmaka bis zum Tod not-

wendig ist, ist nach wie vor weit verbrei-

tet. Ambulante Pflegekräfte, die die Re-

duktionen unterstützen wollen, müssen 

viel Überzeugungsarbeit bei den Skep-

tikern leisten, oft ohne Erfolg. Zudem 

können sie der groben Fahrlässigkeit und 

der Überschreitung ihrer Kompeten-

zen beschuldigt werden. Hier kann eine 

selbstbewusste Entscheidung der Redu-

zierungswilligen, den Reduktionsprozess 

auch ohne grünes Licht eigenverantwort-

lich zu starten, Klarheit scha�en.

Die Motivation der Reduzierungswilli-

gen, Reduktionen gegenüber den Behand-

lern transparent anzusprechen, hängt oft 

von deren Reaktion ab. Wenn ihnen haupt-

sächlich Misstrauen und Unverständnis 

entgegengebracht wird, werden sie mit 

hoher Wahrscheinlichkeit die Reduzie-

rungsschritte im Geheimen vollziehen.

Bei jedem Reduktionsschritt kann es 

zu Rebounde�ekten kommen. Diese kön-

nen den ursprünglichen Symptomen 

ähneln, weshalb sie häufig als Rückfall 

interpretiert und infolgedessen wieder 

Psychopharmaka verordnet werden. Die 

Reduzierenden zu unterstützen, Rebound-

phänomene anzunehmen, auszuhalten 

und zu überwinden, darf somit als eine 

neue Herausforderung betrachtet werden.

Jeder erfolgreiche Reduktionsschritt 

ist ein Grund zum Feiern, denn er ist in 

der Regel eine Quelle für neue Energie 

und Schwung. Dies kann für den Pro-

zess des Wandels genutzt werden. Eine 

Haltung, die durch Selbstbewusstsein 

und Gelassenheit gekennzeichnet ist, ist 

ebenso hilfreich wie das Wissen, dass  

Rebounde�ekte in aller Regel mit geeig-

neten Maßnahmen bewältigt werden 

können (Vetter 2024).

Wenn die reduzierenden Personen 

ihre Medikamente stark reduziert oder 

komplett ausgeschlichen haben, ist oft 

ein großer Aufwand erforderlich, um im 

Gleichgewicht zu bleiben. Die Überwin-

dung von Rebounde�ekten kann jedoch 

die Wahrnehmung der eigenen Fähigkei-

ten und Grenzen enorm vertiefen, sodass 

das Gleichgewicht gefunden und gehalten 

werden kann. Schließlich darf der Reduk-

tionsprozess mit all seinen Facetten auch 

als ein freudiges Projekt betrachtet wer-

den, sowohl für die Projektleiter (die Redu-

zierenden) als auch für deren Begleiter.

Stefan Vetter
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Modell einer Begleitung bei absetz-
bedingten psychotischen Krisen

Wir sind das Observatorium für Men-

schenrechte in der Psychiatrie, ein ge-

meinnütziger Verein, der seit 2002 in 

Thessaloniki aktiv ist. Mitglieder des 

Vereins sind kritische Profis, Angehöri-

ge und sensibilisierte Bürger:innen. Wir 

unterstützen Menschen unter anderem 

bei absetzbedingten psychischen Krisen 

(Emmanouelidou 2024). Seit 2018 bilden 

wir Interessierte zu Krisenbegleiterinnen 

und -begleitern aus.

Gemäß unserer Erfahrung klingt eine 

Krise in aller Regel nach ca. 14 Tagen ab. 

Wir verstehen eine psychotische Krise als 

einen Prozess der Selbstentwicklung der 

betro�enen Person, der in Sicherheit und 

ohne formelle oder informelle psychiatri-

sche Gewalt ablaufen soll. Von der Dauer 

abgesehen, ist die Unterstützung bei psy-

chotischen Krisen im Grunde dieselbe wie 

bei Entzugspsychosen oder Reboundsymp-

tomen.

Unser Unterstützungsmodell lässt sich 

in Form von vier Kreisen darstellen: Den 

äußeren Kreis bildet der Verein, den zwei-

ten Kreis von außen die Gruppe der aus-

gebildeten Krisenbegleiter:innen. Derzeit 

sind es 15 Personen – zu 40 Prozent solche, 

die psychiatrische Behandlung am eige- 

nen Leib erfahren haben. Zum dritten 

Kreis von außen (Kreis B) zählen zwei bis 

vier Personen, die rund um die Uhr über 

eine Anruf- und Messenger-App mit den 

Krisenbegleiterinnen und -begleitern – 

dem inneren, vierten Kreis A – in Kontakt 

stehen und für organisatorische Aufga-

ben, Reflexion des Geschehens und prak-

tische, auch emotionale Unterstützung 

der Krisenbegleiter:innen des Kreises A 

verantwortlich sind. Diese wiederum ar-

beiten vor Ort zu zweit in Schichten von 

sechs bis acht Stunden hauptsächlich in 

den Wohnungen der Betro�enen.

Am Anfang der Krisenbegleitung steht 

immer der Auftrag der betro�enen Per-

son und/oder ihrer Familie. Sofern die 

Betro�enen dies wünschen, pflegen die 

Krisenbegleiter:innen ein enges Verhält-

nis zur Familie. Sie hören der betro�enen 

Person zu, reden mit ihr, laufen mit ihr 

durch die Stadt, auch nachts, hören mit ihr 

Musik und essen mit ihr, versuchen Rea-

litätsinseln zu finden und Dolmetscher 

für die Familie zu sein. Kurzum, sie sind 

dabei  … Psychopharmaka werden nicht 

verabreicht oder vorgeschlagen, höchs-

tens kurzfristig Benzodiazepine, wenn 

die Schlaflosigkeit oder die Anspannung 

zu weit geht, nur wenn der Betro�ene es 

akzeptiert und ein mit unserem Unter-

stützungsansatz sympathisierender Arzt 

es verordnet. Bei Bedarf findet die Krisen-

begleitung rund um die Uhr statt.

Seit 2020 haben wir mehr als 40 Men-

schen und ihre Familien begleitet. Zwei 

Psychiatrieeinweisungen konnten wir 

nicht verhindern, zweimal entschied die 

betro�ene Person, die vorrätigen Neuro-

leptika in niedriger Dosierung einzuneh-

men, insgesamt drei Betro�ene gri�en auf 

Benzodiazepine zurück.

Alle Krisenbegleiter:innen leisten ihre 

Unterstützung neben ihrer regulären Ar-

beit. Dabei zeichnet sich ab, dass wir das 

Konzept nicht lange durchhalten können, 

die Krisenbegleitung kostet enorm Ener-

gie. Aber wir beweisen, dass das Konzept 

funktioniert und bei vernünftiger Finan-

zierung ausgeweitet werden könnte.

Anna Emmanouelidou

Menschenrechtliche Aspekte beim 
selbstbestimmten Absetzen von 
Antidepressiva und Neuroleptika

Dem Absetzen von Antidepressiva (AD) 

und Neuroleptika (NL) geht deren Verab-

reichung und dieser die Au�lärung voran. 

Aufgeklärt, wie rechtlich vorgeschrieben, 

wird jedoch in aller Regel weder zu Beginn 

der Verabreichung noch in deren Verlauf, 

noch beim Übergang zur Langzeitbehand-

lung. Dies ergeben aktuelle Eingeständnis-

se von Schulpsychiatern: Sie befürchten, 

dass die Betro�enen bei einer umfassen-

den Au�lärung über Risiken und uner-

wünschte Wirkungen die Behandlung 

ablehnen.

Ein spezielles Kapitel ist die unterlas-

sene Information über das Risiko der kör-

perlichen Abhängigkeit. Seit Einführung 

der AD und NL in das Behandlungsarsenal 

gibt es unmissverständliche Publikatio-

nen von Psychiatern wie Roland Kuhn, 

Raymond Battegay oder Rudolf Degkwitz, 

wonach nach fortgesetzter AD- oder NL-

Verabreichung mit zum Teil erheblichen 

Entzugserscheinungen zu rechnen ist – 

analog denen bei Alkaloiden, Barbituraten 

und Drogen (Lehmann 2024).

Durch die Neudefinition von Medi-

kamentenabhängigkeit in den 1980er-

Jahren, wo man im Interesse der Pharma- 

industrie Suchtverlangen zum unerläss-

lichen Bestandteil der Abhängigkeit er-

klärte, streitet die Schulpsychiatrie das 

Risiko körperlicher Abhängigkeit bei AD 

und NL auch aus rein formellen Gründen 

ab. Als Konsequenz gibt es keine Dia- 

gnose der Abhängigkeit von AD und 

NL, keinen Einsatz der Checkliste DESS  

(Discontinuation Emergent Signs and 

Symptoms) oder des DID-W1 (Diagnostic 

Clinical Interview for Drug Withdrawal 1) 

zur Abgrenzung von Entzugserscheinun-

gen oder Rebounde�ekten vom sogenann-

ten echten Rückfall, keine Abrechnungs-

zi�ern, keine kompetente Unterstützung 

beim Absetzen, keine Reha-Angebote, 

kaum eine Chance für Schadenersatzkla-

gen, kein Verständnis für chronische oder 

zeitversetzt auftretende Entzugserschei-

nungen und vor allem keinerlei Warnung 

vor dem Abhängigkeitsrisiko zu Beginn 

der Verabreichung. Ohne realitätsgerech-

te Vorinformation stellt der Eingri� in die 

Anna Emmanouelidou Peter Lehmann
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körperliche Unversehrtheit eine stra�are 

Körperverletzung dar.

Hinzu kommt die groteske Hersteller-

information an Behandelnde, wonach das 

Absetzen keinerlei Problem sei. Beispiels-

weise bei Clozapin empfehlen Hersteller – 

unabhängig von der Verabreichungsdau-

er  – »die schrittweise Reduktion der Dosis 

über einen Zeitraum von 1 bis 2 Wochen«. 

Diesen Verstoß gegen § 84 des Arznei-

mittelrechts kann man als Anleitung zur 

Entzugspsychose werten (s. https://peter-

lehmann.de/docu/freiburg-2024.pdf).

Längst haben diese Menschenrechts-

verletzungen – eine ganze »Elefantenher-

de im Raum« – ihren Widerhall in der UN-

Behindertenkonvention, in Empfehlungen 

der WHO und des UN-Hochkommissariats 

für Menschenrechte gefunden. Sie fordern 

Unterstützungsangebote für Absetzwil-

lige und eine Audio- oder Videoaufzeich-

nung der Au�lärung und verurteilen 

die Verabreichung von Psychopharmaka 

ohne informierte Zustimmung oder nach  

Täuschung durch Falschinformation als 

Missbrauch, gar Folter gleichkommend 

(Lehmann 2023).

Insofern ist es wünschenswert, dass 

Organisationen wie die DGSP oder SOPSY 

(Schweiz), die sich nicht auf eine selektive 

Interessenvertretung von Behandelnden 

beschränken, die Vorschläge der WHO 

und der UN aufgreifen und sich ö�entlich 

und fachö�entlich für verbesserte Au�lä-

rungskonditionen, wegen des besonderen 

ö�entlichen Interesses für ein Tätigwer-

den der Strafverfolgungsbehörden von 

Amts wegen und für den Au�au struktu-

reller Unterstützungsformen beim selbst-

bestimmten Absetzen von Psychophar- 

maka einsetzen.

Peter Lehmann

Fazit

Psychopharmakafreie Behandlungsange- 

bote und Unterstützungsprogramme für 

das Reduzieren und Absetzen von Psy-

chopharmaka in der Regelversorgung 

müssen aufgebaut und allen Betro�enen 

zugänglich gemacht werden – wie dies 

auch die Arbeitsgruppe »Willkürliche Un-

terbringung« des UN-Menschenrechts-

rats, die UN-Behindertenrechtskonven- 

tion, die Weltgesundheitsorganisation 

und der Hohe Kommissar der Vereinten 

Nationen für Menschenrechte fordern. ■
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